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Freiwillige Feuerwehr Gossam
In Gossam gab es bereits in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts Feuerlöschgeräte als Vorsorge 
gegen Brandkatastrophen. Schließlich hatten drei 
Gossamer den Entschluss gefasst und im Jahre 
1936 den Weg für eine Zusammenfassung von 
Freiwilligen aus den Ortschaften Gossam, Grim-
sing und Schallemmersdorf zu einer FREIWILLI-
GEN FEUERWEHR GOSSAM geebnet. Am 10. 
Jänner 1937 fand die Gründungsversammlung 
statt.
Die Freiwillige Feuerwehr Gossam besteht der-
zeit aus 56 Mitgliedern und wird immer wieder 
mit schwierigen Einsatzsituationen konfrontiert. 
Dabei spielt auch das Einsatzgebiet eine ent-
scheidende Rolle. Die Bundestraße B3, welche 
auf 4,5 Kilometern Länge durch das Einsatzge-
biet verläuft sorgt dabei für viele Einsätze. Neben 
„einfachen“ Fahrzeugbergungen, Ölspur binden 
oder der klassische „Baum über Straße“ kommt 
es leider immer wieder zu teils schwersten Ver-
kehrsunfällen. 
Weiters sorgt auch die Donau für arbeitsintensive 
Einsätze wie Hochwässer, Personensuche oder 
diverse langwierige Schiff sunglücke. Auch die 
ureigenste Aufgabe der Feuerwehr, das Löschen 
von Bränden, muss immer wieder bei fordernden 
Großbränden erfüllt werden.
Um rasche und professionelle Hilfe gewährleis-
ten zu können, werden in unzähligen Übungs-
stunden erforderliches Wissen vermittelt und ein-
satztechnische Fertigkeiten trainiert.
Eine Freiwillige Feuerwehr unterscheidet sich 
vor allem in einem Punkt von anderen Vereinen/
Organisationen. Es handelt sich bei einer Frei-
willigen Feuerwehr um eine Körperschaft des 
öff entlichen Rechts. Das bedeutet Sie erfüllt die 
gesetzlichen Aufgaben der örtlichen Feuer- und 
Gefahrenpolizei, für welche die Gemeinde primär 
verantwortlich ist.
Deshalb erhält die Freiwillige Feuerwehr eine 
jährliche Bedarfszuweisung mit welcher die Kos-
ten des laufenden Betriebs, wie etwa Versiche-
rungen, Wartung und Instandhaltung, persönliche 
Schutzausrüstung, notwendige Neuanschaff un-

gen usw. gedeckt werden können. 
Weiters ist im NÖ Feuerwehrgesetz, im speziel-
len in der Mindestausrüstungsverordnung gere-
gelt, welche Fahrzeuge und Geräte in einer Ge-
meinde vorhanden sein müssen.
Trotz der derzeitigen Corona-Situation, welche 
auch für die Feuerwehr eine sehr herausfordern-
de Zeit darstellt, steht die Feuerwehr 7 Tage die 
Woche, 365 Tage im Jahr für Ihre Sicherheit be-
reit.
Sollten Sie ein Anliegen an die Freiwillige Feuer-
wehr Gossam haben, oder möchten Sie Mitglied 
werden steht Ihnen das im Jänner 2021 neu ge-
wählte Kommando jederzeit zur Verfügung.

Kommandant: OBI Markus Riegler  
markus.riegler@feuerwehr.gv.at

Kommandant Stv.:BI Thomas Rester  
thomas.rester@feuerwehr.gv.at

Verwalter: V Stefan Hinterndorfer 
stefan.hinterndorfer@feuerwehr.gv.at

BI Rester, GGR Hollnsteiner, OBI Riegler, BGM Mag. Hochrat-
ner, V Hinterndorfer
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                                       SC Union                                                        
 

                                       Emmersdorf                          
        
 gegr. 1980                                                                                                                   ZVR: 675608806 
    

Obmann: Scherer Robert 
                Stiftblick 7 
                  3644 Emmersdorf 
 

 

  
 

der Fußballverein SCU Emmersdorf sucht DICH  
 

fußballbegeisterte Buben und Mädchen im Alter ab 4 Jahren 
 

spielend Fußball lernen, mit Spaß an der Sache 
 

                
                                                                                                     
Falls du Interesse oder weitere Fragen hast, kannst du, bzw. deine Eltern, mit unserem 
Jugendleiter Erwin Fuchs, Kontakt aufnehmen. 
 
Der SCU-Emmersdorf beabsichtigt, seine qualifizierte Jugendarbeit weiter auszubauen. 
Falls die Kinder Interesse am Fußballspiel haben, können sie bei unseren Trainings am 
Dienstag und Freitag jeweils um 17:00 Uhr vorbeikommen.  
Ziel ist es, eine Jugendmannschaft pro Jahr zu stellen, beziehungsweise zumindest alle 2 
Jahre. 
Pro Mannschaft streben wir die Installation von 2 Trainern an. 
 
Wir möchten dabei nicht nur auf das Training, das wir für die körperliche Ertüchtigung 
unserer Jugend als sehr wichtig erachten, Wert legen, sondern auch soziale Werte, wie  
Disziplin und Respekt gegenüber Mitspielern, Trainern und Zuschauern vermitteln. 
 
Solltest du Interesse an einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung unter Freunden haben, melde 
dich doch einfach bei uns. 
 
Obmann Robert Scherer      Jugendleiter Erwin Fuchs  
Tel.: 0677 620 931 98      Tel.: 0676 920 96 00 
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Sonstiges
Statistik Austria kündigt SILC-
Erhebung an

Statistik Austria erstellt im öff entlichen Auftrag 
hochwertige Statistiken und Analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der österreichi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die 
Ergebnisse von SILC liefern für Politik, Wissen-
schaft und Öff entlichkeit grundlegende Informa-
tionen zu den Lebensbedingungen und Einkom-
men von Haushalten in Österreich. Es ist dabei 
wichtig, dass verlässliche und aktuelle Informa-
tionen über die Lebensbedingungen der Men-
schen in Österreich zur Verfügung stehen. 
Die Erhebung SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions/Statistiken zu Einkommen und 
Lebensbedingungen) wird jährlich durchgeführt. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale 
Einkommens- und Lebensbedingungen-Statistik-
verordnung des Bundesministeriums für Sozia-
les, Gesundheit, Pfl ege und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 idgF), eine Verord-
nung des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (EU-Verordnung 2019/1700) sowie weitere 
ausführende europäische Verordnungen im Be-
reich Einkommen und Lebensbedingungen.
Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus 
dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haus-
halte in ganz Österreich für die Befragung ausge-
wählt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten 
dabei sein! Die ausgewählten Haushalte wer-
den durch einen Ankündigungsbrief informiert 
und eine von Statistik Austria beauftragte Erhe-
bungsperson wird von Februar bis Juli 2021 mit 
den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen 
Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese 
Personen können sich entsprechend auswei-
sen. Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier 
aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebensbedingungen zu 
erfassen. Haushalte, die schon einmal für SILC 
befragt wurden, können in den Folgejahren auch 
telefonisch Auskunft geben. 

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsitua-
tion, die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkom-
men sowie Gesundheit und Zufriedenheit mit be-
stimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft 
der mit großem Aufwand erhobenen Daten ist es 
von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen 
eines Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung 
beteiligen. Als Dankeschön erhalten die befrag-
ten Haushalte einen Einkaufsgutschein über 15,- 
Euro.
Die Statistik, die aus den in der Befragung ge-
wonnenen Daten erstellt wird, ist ein repräsen-
tatives Abbild der Bevölkerung. Eine befragte 
Person steht darin für Tausend andere Personen 
in einer ähnlichen Lebenssituation. Die persönli-
chen Angaben unterliegen der absoluten statisti-
schen Geheimhaltung und dem Datenschutz ge-
mäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. 
Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen 
Daten nur für statistische Zwecke verwendet und 
persönliche Daten an keine andere Stelle weiter-
gegeben werden. 
Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie un-
ter:

Statistik Austria
Guglgasse 13

1110 Wien
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags Mo.-Fr. 9:00-

15:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at

Internet: www.statistik.at/silcinfo 

Internet: www.statistik.at/silcinfo

es Ihnen geht.

Sagen Sie uns,  wie

Danke, dass Sie an SILC teilnehmen.

Herausgeber
STATISTIK AUSTRIA, Bundesanstalt Statistik Österreich
Guglgasse 13, 1110 Wien

E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo

Wir sind für Sie erreichbar unter:
STATISTIK AUSTRIA
Guglgasse 13
1110 Wien

Tel.: +43 1 711 28–8338
(werktags Mo bis Fr 09:00 bis 15:00)

Welche rechtliche Basis hat SILC?
SILC ist durch die Verordnung (EU) 2019/1700 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie durch 
ausführende europäische Verordnungen im Bereich 
Einkommen und Lebensbedingungen geregelt. Zusätzlich 
gibt es eine nationale Verordnung des Bundesministeriums 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 idgF). Die Republik 
Österreich ist daher verpflichtet, Informationen 
zum Einkommen und den Lebensbedingungen der 
Österreicherinnen und Österreicher zu erheben. Auch 
wenn es für Sie keine Verpflich tung gibt, an der Erhebung 
teilzunehmen, bitten wir Sie mitzuhelfen, dass Österreich 
seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen kann! 
Sie leisten mit Ihrer Auskunft einen wertvollen Beitrag, 
denn nur, wenn jeder Haushalt die Fragen gewissenhaft 
und ehrlich beantwortet, sind wir in der Lage, die 
Lebenssituation in Österreich wirklichkeitsnah abzubilden. 

Was passiert mit Ihren Angaben?
Ihre Angaben gehen gemeinsam mit jenen vieler anderer 
Befragter in Kennzahlen zur Lebenssituation der Öster-
reicherinnen und Österreicher ein. Was Sie speziell 
geantwortet haben, ist dabei nicht mehr erkennbar.
Damit können wir angeben, wie viel Geld einer Familie 
durchschnittlich im Monat zur Verfügung steht oder 
wer in Österreich am meisten oder am geringsten von 
Steuern und Sozialleistungen profitiert. Daher ist SILC 
die Grundlage für den europäischen Aktionsplan zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. 

Aus den Ergebnissen wird jährlich ein umfassender 
Bericht erstellt, der im Internet gratis verfügbar ist. Auf 
Wunsch schicken wir Ihnen auch gerne die wichtigsten 
Schlussfolgerungen zu.
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Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2019. Die Haushalte werden in Einkommens-
gruppen eingeteilt: niedrig (unter 60% des äquivalisierten Medianeinkommens – 
entspricht 2019 unter 15.437 Euro im Jahr), mi�el (15.437 bis unter 46.312 Euro) 
und hoch 46.312 Euro und mehr). 

in
 %

Starke 
Wohnkosten-

belastung

Feuch�gkeit
(Schimmel)

in der Wohnung

Unerwartete 
Ausgaben

nicht leistbar

Aktuelle Ergebnisse 
25% der Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen sind 
durch ihre Wohnkosten finanziell stark belastet, 13% von 
Feuchtigkeit oder Schimmel in der Wohnung betroffen.

46% der Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen 
können es sich nicht leisten, unerwartete größere Ausgaben 
zu tätigen. 
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